
Problemmüllsammlung mit dem Umweltmobil 

Schadstoffhaltige Abfälle (Problemmüll) dürfen  n i c h t  mit dem Hausmüll oder über 
die Kanalisation „entsorgt“ werden. In haushaltsüblichen Mengen können Problem-
abfälle beim Umweltmobil abgegeben werden, welches im Laufe des Jahres in allen 
Gemeinden des Landkreises Bayreuth Station macht. Größere Mengen privater, 

landwirtschaftlicher oder gewerblicher Problemabfälle sind über zugelassene Entsorgungsfachbetriebe zu 
entsorgen. 
 

Das wird beim Umweltmobil angenommen 
Das gehört   n i c h t   zum Umweltmobil  
(Anschriften von Abgabestellen siehe Broschüre „Trend“) 

� Pflanzen- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Holzschutzmittel;  

� Ölhaltige Abfälle, z. B. Ölschlämme, mineralölhaltige Fette, tropfende 
verbrauchte Öl- u. Chemikalienbinder, Ölfilter, ölverschmutzte Gebinde 
bis max. 35 l; Altöl bis max. 10 l,  
���� Altöl sollte man besser an die Verkaufsstellen zurückgeben, da 
diese zur Rücknahme verpflichtet sind. 

� Lösemittelhaltige Abfälle und Substanzen, z. B. Benzin, Spiritus, 
Kaltreiniger, Kleber, Abbeizmittel, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeit; 

� Säuren, Laugen, Salze, Chemikalienreste aus dem Hobbybereich,  
z. B. Fotochemikalien; 

� Desinfektionsmittel und Haushaltsreiniger; 

� Flüssige Farben und Lacke;  

� Batterien (z. B. Kfz-Batterien, Knopfzellen-Batterien, Akkus und 
sonstige Batterien); ���� Haushaltsbatterien müssen auch von den 
Verkaufsstellen zurückgenommen werden, für Kfz-Batterien gilt eine 
Pfandregelung 

� PCB-haltige Kleinkondensatoren;  

� Spraydosen mit Restinhalt;  

� Quecksilber (z. B. in Schaltern, Thermometern), Blei- und Zinnreste;  

� Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen; 

� Mit Gefahrensymbolen gekennzeichnete Behälter mit Inhalt;  

� Behältnisse mit unbekanntem Inhalt;  

� Medikamente; ����Medikamente (außer Zytostatika) können auch über 
die Restmülltonne entsorgt werden. 

� PU-Montageschaumdosen enthalten schädliche Rückstände und 
dürfen nicht zum Restmüll oder zur Weißblechsammlung gegeben 
werden. ���� Abgabemöglichkeiten bestehen nicht nur beim 
Umweltmobil, sondern auch in den Recyclinghöfen und den 
Verkaufsstellen. 

� Eingetrocknete Farben und Lacke  
� Restmülltonne 

� Farbbehälter, die sauber sind oder nur 
geringe eingetrocknete Farbreste enthalten, 
sind Wertstoffe:  
- Leergebinde aus Kunststoff � Recyclinghof 
- Leergebinde aus Weißblech � Recyclinghof /    
                                            Weißblechcontainer 

� Leere Spraydosen � Recyclinghof oder   
                                     Weißblechcontainer 

� Feuerlöscher � Feuerwehr, Fachhandel,  
                             Hersteller 

� Elektroaltgeräte � Kostenlose Abholung nach 
Anmeldung beim Landratsamt oder Abgabe bei 
einer Sammelstelle 

� Autoreifen � Schrott-, Reifenhandel,  
                        Recyclingbetrieb 

� Kosmetika � Restmülltonne 

� Munition, Sprengkörper, Feuerwerkskörper  
�  Polizei 

� Asbesthaltige Abfälle � Reststoffdeponie  
                                           Heinersgrund 

� Tierkadaver müssen über den Zweckverband 
Tierkörperbeseitigung Nordbayern beseitigt 
werden. 

 

Wichtige Hinweise  
� Die Anlieferung am Umweltmobil ist nur zu den offiziellen Standzeiten gestattet. Unkontrollierte Ablagerungen können 

Mensch und Umwelt schädigen (z. B. durch auslaufendes Öl, Batteriesäure usw.) und sie verzögern die Sammelaktion.  

� Belassen Sie Problemabfälle in der Originalverpackung! Wenn diese nicht mehr existiert,  
beschriften Sie die Ersatzverpackung eindeutig! 

� Verwenden Sie zum Aufbewahren von Problemabfällen keine Lebensmittelverpackungen! 

� Kippen Sie nie unterschiedliche Stoffe zusammen! 

� Übergeben Sie die Problemabfälle nur direkt dem Fachpersonal des Umweltmobils! 

� Flüssige Abfälle werden nur in geschlossenen und dichten Behältnissen bis max. 25 Liter angenommen. Das Umfüllen von 
Abfällen ist im Umweltmobil nicht gestattet, Gebinde können daher den Anlieferern nicht zurückgegeben werden. 

� Bitte halten Sie die Standorte für das Umweltmobil frei. 

 

 

 

 

Weitere Informationen: Landratsamt Bayreuth, Werner Hübner, Tel. 0921-728-287 


